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VO (EG) Nr. 2135/98 
 

vom 24. September 1998 
 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im 
Straßenverkehr und der Richtlinie 88/599/EWG über die Anwendung der Verordnungen 

(EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 
 

(Abl. Nr. L 274 S.7 vom 09. Oktober 1998) 

. 

. 
 

- Artikel 2 - 
 

(1) a) Ab dem zwanzigsten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung 
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 
3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates (*) müssen Fahrzeuge, die erstmals zum Verkehr zugelassen 
werden, mit einem Kontrollgerät gemäß den Bestimmungen des Anhangs I B der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 ausgerüstet sein. 
 
(*) ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 1 
 

 b) Ab dem Inkrafttreten des Buchstabens a) unterliegen Fahrzeuge für die Personenbeförderung  
mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer Höchstmasse von mehr als 10 t 
sowie  

 Fahrzeuge für die Güterbeförderung mit einer Höchstmasse von mehr als 12 t, die ab dem 1. 
Januar 1996 erstmals zum Verkehr zugelassen sind, im Fall der Ersetzung des Kontrollgeräts, mit 
dem sie ausgerüstet sind, den Bestimmungen des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 
3821/85, sofern die Übermittlung der Signale an dieses Gerät völlig elektrisch erfolgt. 

 
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die 
Fahrerkarten spätestens am zwanzigsten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung der Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 ausstellen können. 
 
(3) Sollte zwölf Monate nach dem Datum der Veröffentlichung des in Absatz 1 genannten Rechtsakts 
keine EG-Bauartgenehmigung für ein Kontrollgerät gemäß Anhang I B der Verordnung (EWG)  
Nr. 3821/85 erteilt worden sein, so unterbreitet die Kommission dem Rat einen Vorschlag  
zur Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Fristen. 
 
(4) Die Fahrer, die vor dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt ein Fahrzeug lenken, das mit einem  
Kontrollgerät gemäß Anhang I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet ist, und denen die 
zuständigen Behörden noch keine Fahrerkarte ausstellen konnten, drucken am Ende ihres Arbeitstags  
die vom Kontrollgerät aufgezeichneten Angaben zu den Zeitgruppen aus, übertragen die Angaben, die 
ihre Identifizierung ermöglichen (Name und Nummer des Führerscheins), auf das ausgedruckte 
Dokument und unterzeichnen es. 
 
Nichtamtlicher Hinweis: Die Verordnung (EG) Nr. 1360/2002 der Kommission vom 13. Juni 2002 zur siebten Anpassung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr an den technischen Fortschritt 
wurde am 05.08.2002 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht (ABl. L 207 S.1).  
Die technischen Spezifikationen nach Anhang I B wurden durch diese Verordnung i.S.d. Artikels 17 Absatz 2  
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 neu festgelegt. 


